
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium fOr Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und 
Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf LANDTAG 

NORDRHEIN-WESTFAlEN 
16. WAHLPERIODE 

Vorsitzender des 
Unterausschusses Bergbausicherheit 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herr Frank Sundermann, MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

VORLAGE 
16/3736 

m/1 

20. Sitzung des Unterausschusses Bergbausicherheit am 
26.02.2016, 
"Die Unterschiede zwischen der Geschäftsordnung der Anrufungs
bzw. Schlichtungsstelle der Bergschadensbetroffenen NRW und 
Möglichkeiten der Zusammenführung der Geschäftsordnungen" 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen und der Fraktion der SPD 
vom 11.11.2015 

Anlage: - 1 - (40-fach) 

Sehr geehrter Herr Sundermann, 

die Fraktion Bündnis 90 I Die Grünen und die Fraktion der SPD haben 

um einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zum o.g. Thema ge

beten. 

Das Wirtschaftsministerium hat zu dem Thema Gespräche mit den Vor

sitzenden und Geschäftsstellen der Schlichtungsstelle Bergschaden 

Steinkohle und der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle, dem Lan

desverband Bergbaubetroffener e.V. und dem Netzwerk Bergbauge

schädigter im Rheinischen Revier e.V. geführt. Termine mit weiteren 

Interessenvertretungen Bergbaubetroffener, den Bergbauunternehmen 

und der Bezirksregierung Köln als Geschäftsstelle des Braunkohlenaus

schusses sind vorgesehen. In den bisherigen Gesprächen zeichnen sich 

unterschiedliche Vorstellungen darüber ab, ob und ggf. zu welchen Re

gelungen welche Änderungen an der Geschäftsordnung der Anrufungs

steIle und der Schlichtungsordnung der Schlichtungsstelle vorgenom-
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men werden sollten. Zu einzelnen Aspekten - etwa zur Festlegung von 

Verfahrensabläufen - erscheint es sachgerecht, Regelungen nicht in der 

Geschäftsordnung bzw. Schlichtungsordnung vorzunehmen, sondern 

Verfahrensgrundsätze zu entwickeln und schriftlich zu fixieren. Die Vor

schläge der Beteiligten zielen nicht in erster Linie auf eine Angleichung 

oder Zusammenführung der Geschäftsordnung und der Schlichtungs

ordnung ab, sondern mit Rücksicht auf die in beiden Bergbauzweigen 

zu betrachtenden Besonderheiten eher auf den aus der Verfahrenspra

xis heraus erkannten Regelungsbedarf. 

In der beigefügten Anlage sind die Regelungen der Geschäftsordnung 

der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle und der Schlichtungsord

nung der Schlichtungsstelle Bergschaden Steinkohle gegenübergestellt 

und ist angegeben, welche Vorstellungen einzelne Beteiligte bisher zu 

einem etwaigen Änderungsbedarf haben. Wie oben erwähnt, stehen 

Gespräche mit weiteren Interessenvertretungen Bergbaubetroffener, 

den Bergbauunternehmen und der Bezirksregierung Köln als Ge

schäftsstelle des Braunkohlenausschusses noch bevor, sodass die Auf

stellung der Positionen nicht abschließend ist. Die weiteren Gespräche 

und die gemeinsame ergebnisoffene Diskussion mit allen Beteiligten 

über die unterschiedlichen Vorstellungen zum etwaigen Änderungsbe

darfwerden zeigen, in welchen Punkten eine Einigung erreicht werden 

kann. 

Mein Schreiben und die beigefügte Anlage übersende ich mit der Bitte 

um Weiterleitung an die Mitglieder des Unterausschusses Bergbausi

cherheit. 
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MWEIMH 18.02.2016 

SYNOPSE Geschäftsordnung der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW und Schlichtungsstelle Bergschaden Nordrhein
Westfalen 

Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

Präambel 

Die Gewinnung der Braunkohle erfordert eine groß
räumige Grundwasserabsenkung, die über die Grenzen 
der Tagebaue hinaus reicht. Hierdurch kann es bei geolo
gischen Besonderheiten zu Bergschäden kommen. 

Zur Beweiserleichterung für Betroffene hat RWE Power 
mit dem Land NRW und der Bezirksregierung Köln ein 
Regelwerk zur Bearbeitung von Bergschadensmeldungen 
entwickelt - zuletzt geändert und aktualisiert am 
30.06.2009. 

Um mehr Transparenz im Ablauf der Bergschadens
bearbeitung zu erlangen, wird RWE Power künftig einen 
Bergschadensbeauftragten als unmittelbaren Ansprech
partner für die Betroffenen benennen. 

Der Bergschadensbeauftragte steht den Betroffenen für 
eine umfassende Beratung im gesamten Verfahrensablauf 
der Bergschadensbearbeitung und für eine schnelle und 
sachbezogene Fallklärung als Ansprechpartner zur Verfü
gung. Der Bergschadensbeauftragte kann vom Betroffe
nen formlos angesprochen werden. Zusätzlich besteht die 

Schl,~htungsstelle (vom 06.02.2009) 

Die RAG AG, die RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH so
wie die EBV GmbH, handelnd in eigenem Namen und im 
Namen der Evonik Immobilien GmbH - nachfolgend 
Bergwerksunternehmen genannt - verpflichten sich zur 
Beilegung von Streitigkeiten aus Bergschadensersatzan
sprüchen im Steinkohlerevier in Nordrhein-Westfalen 
gemäß nachfolgender 

Schi ichtu ngsord n u ng 

Uri~Etr~Chi~~e i,r1)~~I1··~~~.elu~genl 
Vorstellungen8eteiligter1 zuetwai-
gern Anderungsbedarl 

Anrufungsstelle 
Es wird auf die Tätigkeit des Bergscha
densbeauftragten sowie die Möglichkeit 
hingewiesen, den Verband bergbauge
schädigter Haus- und Grundeigentümer 
e.V. (VBHG) über das Gesamtmitglied
schaftsmodell mit einer Technischen 
Vorprüfung oder Drittprüfung zu beauf
tragen. 

Interessen vertretungen: 

Mit Bezug auf die Regelungen in der GO 
zur Anrufungsstelle: Es sollte keine Ein
schränkung auf Sachschäden im Zu
sammenhang mit der Grundwasserab
senkung vorgenommen werden. Auch 
ein Grundwasserwiederanstieg könne zu 
schadenswirksamen Bodenbewegungen 
führen. 

1 Gespräche zu etwaigem Änderungsbedarf wurden seitens des MWEIMH mit den jeweiligen Vorsitzenden / Geschäftsstellen der Anrufungsstelle und der Schlichtungsstelle, mit dem Lan
desverband Bergbaubetroffener NRW e.V. und dem Netzwerk Bergbaugeschädigter e.V. des rheinischen Braunkohlenreviers geführt. Gespräche mit weiteren Beteiligten stehen noch aus; 
deren Vorstellungen sind daher in der Tabelle noch nicht wiedergegeben. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

Möglichkeit der kostenlosen Einschaltung des Verbandes 
bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V. 
(VBHG) über das Gesamtmitgliedschaftsmodell der Kom
munen im Rahmen einer Erstprüfung oder als Drittüber
prüfung der Bergschadensbewertung des Bergwerkunter
nehmens. 

Zur Beilegung von dennoch verbleibenden einzelfallbezo
genen Streitigkeiten zivilrechtlicher Art, die sich im Zu
sammenhang mit der bergbaulichen Verursachung von 
Sachschäden durch Auswirkungen der Sümpfungsmaß
nahmen des Braunkohlenbergbaus oder im Hinblick auf 
deren Entschädigungshöhe, zwischen Privatpersonen, 
kleinen und mittleren Handwerks- und Geschäftsbetrieben 
oder vergleichbaren Personen einerseits - nachfolgend 
Betroffene genannt - und dem Bergwerksunternehmen 
andererseits ergeben, wird eine außergerichtliche Anru
fungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW vom Braun
kohlenausschuss eingerichtet. 
§ 1 Anrufungsstelle 

1. Zur Beilegung von einzelfallbezogenen Streitigkeiten 
zivilrechtlicher Art, die sich im Zusammenhang mit Sach
schäden durch Auswirkungen der Sümpfungsmaßnahmen 
des Braunkohlenbergbaus zwischen Privatpersonen, klei
nen und mittleren Handwerks- und Geschäftsbetrieben 
oder vergleichbaren Personen einerseits und den Berg
werksunternehmen andererseits ergeben, wird eine Anru
fungsstelle eingerichtet. 

SchlichtungssteIle (vom 06.02.2009) 

§ 1 Schlichtungsstelle 

1. Zur Beilegung von einzelfallbezogenen Streitigkeiten 
zivilrechtlicher Art, die sich im Zusammenhang mit Sach
schäden durch Einwirkungen des Steinkohlenbergbaus 
zwischen Privatpersonen, kleinen und mittleren Hand
werks- und Geschäftsbetrieben oder vergleichbaren Per
sonen einerseits und den Bergwerksunternehmen ande
rerseits ergeben, wird eine Schlichtungsstelle eingerich
tet. 

- 2 -

Unterschiede.in d~nRegelungen I 
'{o~stefIClng~"Be~eJligfer1. zu etwai
gemÄnderungsbec/arf 
Zudem sollte die Arbeit der Anrufungs
und Schlichtungsstellen nicht auf Sach
schäden beschränkt werden. In Betracht 
kämen auch merkantiler Minderwert, 
Personenschäden, gesundheitliche Be
einträchtigungen, Vermögensschäden, 
Folgeschäden (Verlust durch Einnahme
ausfall etc.), Nutzungsausfall durch Ver
nässung. 

Anrufungsstelle: wird nur im Zusam
menhang mit Sachschäden durch Aus
wirkungen der Sümpfungsmaßnahmen 
tätig. 

Schlichtungsstelle: wird im Zusam
menhang mit Sachschäden durch Ein
wirkungen des Bergbaus tätig. 

Interessen vertretungen: 
siehe Ausführungen zur Präambel: keine 
Beschränkung auf Sachschäden. Auch 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

2. Die Anrufungsstelle setzt sich aus einem Vorsitzenden 2. Die Schlichtungsstelle setzt sich aus einem Vorsitzen
und zwei Beisitzern zusammen. Für den Vorsitzenden und den und zwei Beisitzern zusammen (Schlichter). Für den 
jeden Beisitzer wird mindestens ein Stellvertreter bestellt. Vorsitzenden und jeden Beisitzer wird mindestens ein 

Stellvertreter bestellt. 
3. Sitz der Anrufungsstelle ist der Rhein-Kreis-Neuss. 

§ 2 Vorsitzender und Beisitzer 

1. Der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter werden im 
Benehmen mit dem Bergwerksunternehmen und den Inte
ressenvertretungen der Betroffenen-Seite durch den 
Braunkohlenausschuss für die jeweilige Wahlzeit bestellt. 
Der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter müssen die 
Befähigung zum Richteramt haben. 

3. Sitz der Schlichtungsstelle ist Essen. 

§ 2 Schlichter 

1. Der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter werden 
gemeinsam durch die Bergwerksunternehmen und die 
Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite bestellt. 
Der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter müssen die 
Befähigung zum Richteramt haben. 
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Unterschiede in den' Regelungen I 
'!o!stellunge",?,telllgter1 zu etwal
gem .. Änderungsb,d"ff 

",",. ,', ' \ 

durch Grundwasserwiederanstieg kön
nen schadenswirksame Bodenbewegun
gen ausgelöst werden. 

Anrufungsstelle: Bestellung durch den 
Braunkohlenausschuss für die jeweilige 
Wahlzeit (Befristung)! Benehmensher
stellung mit der Betroffenenseite und den 
Unternehmen 
(der Braunkohlenausschuss hat in der 
Sitzung am 23.11.2015 die Geschäfts
stelle beauftragt, einen geeigneten 
Kandidaten für die Besetzung der Positi
on des stellvertretenden Vorsitzenden 
zu suchen; die Interessenvertretungen 
Bergbaubetroffener sind gebeten, dazu 
einen Vorschlag zu unterbreiten). 

Schlichtungsstelle: gemeinsame Be
stellung durch Bergwerksunternehmen 
und Betroffenenseite 

Interessen vertretungen: 
L VBB: Eine Zuständigkeit des Braunkoh
lenausschusses wird nicht gesehen;' 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

2. Ein Beisitzer und sein(e) Stellvertreter werden jeweils 
von den Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite 
bestellt. Die Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite 
werden in einer Liste bei der Geschäftsstelle der Anru
fungsstelle geführt. Die Liste enthält für jede Interessen
vertretung der Betroffenen-Seite Personen, die von den 
Antragstellern als Beisitzer ausgewählt werden können (§ 
5 Ziffer 4). Die Geschäftsstelle der Anrufungsstelle veröf
fentlicht die Liste auf geeignete Weise. . 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

2. Ein Beisitzer und sein(e) Stellvertreter"werden jeweils 
von den Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite 
bestellt. Die Interessenvertretungen der Betroffenen
Seite sind: 

- Landesverband der Bergbaubetroffenen NRW 
- Verband bergbaugeschädigter Haus- und 

Grundeigentümer e.V. 
- I nteressengemeinschaft berg bau beeinträchtigter 

Haus- und Grundeigentümer e.V. 
- Interessenverband bergbaugeschädigter 

Immobilienbesitzer e.V. 

Die Geschäftsstelle der Schlichtungsstelle hält für jede 

-4-

Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellunf!en ,Be!,iligter1 zu etwai~ 
gem. Änderungsbedsrl 
Bündelung der Zuständigkeit bei der 
Landesregierung, Vorsitzender und Stell
vertreter (in nicht festgelegter Zahl) wer
den durch den Präsidenten des 0 VG 
Münster im Einvernehmen mit den Berg
bauunternehmen und den Bergbaube
troffenen für die Dauer von drei Jahren 
bestellt. Eine Wiederbestellung ist mög
lich. 

Vorsitzende / Geschäftsstellen: 
Regelung der Benehmensherstellung vor 
Beschlussfassung des Braunkohlenaus
schusses. Für beide Stellen sollte es 
eine Vorschlagsliste der Landesregie
rung geben. 

Anrufungsstelle: Mitwirkende Interes
sensvertretungen werden in einer Liste 
bei der Geschäftsstelle geführt. 

Sc h lic htu ngsstelle: I nteressenvertre
tungen werden in der Geschäftsordnung 
namentlich aufgeführt. 

Es sind bisher keine Verfahrensregelun
gen zur Aufnahme neuer Interessenver
tretungen getroffen und keine Anforde
rungen (Vereinsstatus, Mitgliederzahl, 
nachgewiesene Erfahrung, Mindestdauer 
für das Bestehen des Vereins o. ä.) fest-



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

3. Ein Beisitzer und sein(e) Stellvertreter werden vom 
Bergwerksunternehmen bestellt. 
4. Die Anzahl der für eine ordnungsgemäße Abwicklung 
der Anrufungsstelle erforderlichen Stellvertreter wird von 
der Bezirksregierung Köln im Benehmen mit dem Berg
werksunternehmen und den Interessenvertretungen der 
Betroffenen-Seite abgestimmt. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

I nteressenvertretung der Betroffenen-Seite eine Liste 
von Personen vor, die von Antragstellern als Beisitzer 
ausgewählt werden können (§ 5 Ziffer 4), und veröffent
licht sie auf geeignete Weise. 

3. Ein Beisitzer und sein(e) Stellvertreter werden von 
den jeweils Q~troffenen Bergwerksunternehmen bestellt. 
4. Die Anzahl der für eine ordnungsgemäße Abwicklung 
der Schlichtungsstelle erforderlichen Stellvertreter wird 
zwischen den Bergwerksunternehmen, den Interessen
vertretungen der Betroffenen-Seite und dem Ministerium 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nord
rhein-Westfalen abgestimmt. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Beteiligter1 zu etwai
gem ÄtJderungsbedarf 
gelegt. 

Interessen vertretungen: 
Aus Sicht des L VBB dürfen nur gemein
nützige Vereinigungen mitwirken oder 
solche, die über eine Anerkennung nach 
dem UmwRG verfügen. 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
MWEIMH sollte nach Anhörung der Be
teiligten über eine Aufnahme weiterer 
Interessen vertretungen entscheiden; evtl. 
sind Kriterien / Anforderung festzulegen; 
auch eine Prüfung des Bedafts an weite
ren Mitwirkungen ist angezeigt, wenn 
bereits eine ausreichende und ausgewo
gene Besetzung der Betroffenenseite 
gewährleistet ist. 

siehe dazu Anmerkungen zu § 5 Nr. 4 

siehe dazu Anmerkungen zu § 5 Nr. 4 

Anrufungsstelle: Bezirksregierung Köln 
(Geschäftsstelle des Braunkohlenaus
schusses) stimmt die Anzahl im Beneh
men mit Unternehmen und Betroffenen
seite ab 

Schlichtungsstelle: gemeinsame Ab
stimmung der Anzahl zwischen Unter-



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

§ 3 Geschäftsführung 

1. Die Geschäftsstelle i$t der Verwaltung des Rhein
Kreises-Neuss angegliedert; ihr obliegt die Geschäftsfüh
rung der der Anrufungsstelle. 

2. Die Geschäftsführung umfasst: 
- Schreib-, Kopierarbeiten, Postdienst und 

Aktenführung 
- Protokollführung 
- Vorbereitung von Terminen bzw. Entscheidungen im 

schriftlichen Verfahren 
- Bereitstellung von Sitzungsräumen 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

§ 3 Geschäftsführung 

1. Die Geschäftsführung der Schlichtungsstelle obliegt 
dem Regionalverband Ruhr (Geschäftsstelle). 

2. Die Geschäftsführung umfasst 
- Schreib-, Kopierarbeiten, Postdienst und 

Aktenführung 
- Protokollführung 
- Vorbereitung von Terminen bzw. Entscheidungen im 

schriftlichen Verfahren 
- Bereitstellung von Sitzungsräumen 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen13etfiJiligter1 zu etwai
gem. A"cierungsiJedarf 
nehmen; Betroffenenseite und MWEIMH 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
siehe Ausführungen zu § 4 Nr. 2. 
Ggf. sollte das Verfahren über schriftlich 
fixierte Verfahrensgrundsätze unterhalb 
der Schlichtungs-/Geschäftsordnung 
geregelt werden. 

Interessenvertretungen: 
L VBB: in der Geschäftsordnung der An
rufungsstelle sollte die BR Köln gestri
chen werden. 

Anrufungsstelle: Verwaltung des Rhein
Kreis Neuss angegliedert. 

Sch lichtu ngsstelle: Reg ionalverband 
Ruhr 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
Hier sollte eine Ermächtigung zum Erlass 
einer Geschäftsordnung für die eigentli
che Geschäftsführung gerf?gelt werden. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

- Terminorganisation . 
- Kostenverfo!9!!!:!.g 
3. Das Bergwerksunternehmen trägt die Kosten der Ge
schäftsführung. Einzelheiten werden zwischen dem Berg
werksunternehmen und dem Land Nordrhein-Westfalen 
vereinbart. Eine Erstattung durch andere Verfahrensbetei
ligte findet nicht statt. 

§ 4 Verfahrensgrundsätze 

1. Die Anrufungsstelle wird auf Antrag tätig. Vorausset
zung für die Zulässigkeit des Antrags ist, dass eine Eini
gung zwischen dem Antragste"er und dem Bergwerksun
ternehmen über die Ursache des Schadens oder den Um
fang der Ersatzpflicht nicht erzielt werden konnte. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

- Terminorganisation 
- Kostenverfo!gull9 
3. Die Be·rgwerksunternehmen tragen die Kosten der 
Geschäftsführung. Einzelheiten werden zwischen den 
Bergwerksunternehmen und dem Regionalverband 
Ruhr vereinbart. Eine Erstattung durch andere Verfah
rensbeteiligte findet nicht statt. 

§ 4 Verfahrensgrundsätze 

1. Die Schlichtungsstelle wird auf Antrag tätig. Voraus
setzung für die Zulässigkeit des Antrags ist, dass eine 
Einigung zwischen dem Antragste"er und dem jeweiligen 
Bergwerksunternehmen über die Ursache des Schadens 
oder den Umfang der Ersatzpflicht nicht erzielt werden 
konnte. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorste!llJngen i3eteiligter1 zu etwai
gem~rJcfflrl.lf!g~I},(/arf 

Anrufungsstelle: Einzelheiten zur Kos
tenerstattung werden zw. Bergwerksun
ternehmen und Land NRW geregelt. 
(entspricht nicht der Praxis; wird zwi
schen RWE und Geschäftsste"e gere
gelt) 

Schlichtungsstelle: Einzelheiten zur 
Kostenerstattung werden zw. Berg
werksunternehmen und RVR geregelt. 

Einzelheiten zur Kostenerstattung sollten 
zwischen Bergbauunternehmen und der 
Geschäftsstelle vereinbart werden. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

2. Die Anrufungsstelle trifft ihre Entscheidungen auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland. In der Gestaltung des Verfahrens ist die 
Anrufungsstelle frei. Das Anrufungsverfahren ist für den 
Antragsteller grundsätzlich kostenfrei. Die Anrufungsstelle 
kann jedoch in Fällen ihrer missbräuchlichen Anrufung die 
anteilige Übernahme von Kosten für die Vergütung des 
von den Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite 
benannten Beisitzers (Stellvertreters) durch den 
Antragsteller beschließen. 

3. Die Anrufungsstelle trifft ihre Entscheidungen mit einfa
cher Mehrheit. 
4. Die Entscheidungen werden in der Regel nach mündli
cher Verhandlung unter Beteiligung der Parteien getroffen. 
In geeigneten Fällen kann der Vorsitzende anordnen, 
dass eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren getrof
fen wird. Offensichtlich unzulässige oder unbegründete 
Anträge können ohne mündliche Verhandlung zurückge
wiesen werden. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

2. Die Schlichtungsstelle trifft ihre Entscheidungen auf 
der Grundlage der Rechtsvorschriften der Bundesrepub
lik Deutschland. In der Gestaltung des Verfahrens ist die 
Schlichtungsstelle frei. Das Schlichtungsverfahren ist für 
den Antragsteller grundsätzlich kostenfrei. Die Schlich
tungssteIle kann jedoch in Fällen ihrer missbräuchlichen 
Anrufung die anteilige Übernahme von Kosten für die 
Vergütung des von den Interessenvertretungen der Be
troffenen-Seite benannten Beisitzers (Stellvertreters) 
durch den Antragsteller beschließen. 

3. Die Schlichtungsstelle trifft ihre Entscheidungen mit 
einfacher Mehrheit. 
4. Die Entscheidungen werden in der Regel nach münd
licher Verhandlung unter Beteiligung der Parteien getrof
fen. In geeigneten Fällen kann der Vorsitzende 
anordnen, dass eine Entscheidung im schriftlichen Ver
fahren getroffen wird. Offensichtlich unzulässige oder 
unbegründete Anträge können ohne mündliche Verhand
lung zurückgewiesen werden. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Beteiligter1 zu etwai
gem Änderliflgsb"darf 
Interessen vertretungen: 
L VBB: die I~Missbrauchsklauser sei in 
der Praxis bisher nie zum Tragen ge
kommen und könne daher gestrichen 
werden. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

5. Die Anrufungsstelle kann Beweise, insbesondere durch 
Augenschein oder öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige, erheben. Die Kosten von Sachverstän
digen trägt das Bergwerksunternehmen auf Grundlage 
des Justizvergütungs- und -
entschädigungsgesetzes - JVEG. Bei Streitwerten unter 
500,- € werden keine Sachverständigen beauftragt. 

6. Das Verfahren ist nicht öffentlich. 
7. Die Geschäftsstelle hält nach Bedarf Sprechstunden 
vor Ort ab. 
8. Der Antragsteller kann eine sach- oder rechtskundige 
Person zu seiner Begleitung/Unterstützung im Anrufungs
verfahren hinzuziehen. Eine Kostenerstattung findet nicht 
statt. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

5. Die Schlichtungsstelle kann Beweise, insbesondere 
durch Augenschein oder Sachverständige, erheben. Die 
Kosten von Sachverständigen tragen die jeweils 
betroffenen Bergwerksunternehmen auf Grundlage des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes - JVEG. 
Bei Streitwerten unter 500,- € werden keine Sachver
ständigen beauftragt. 

6. Das Verfahren ist nicht öffentlich. 

7. Der Antragsteller kann eine sach- oder rechtskundige 
Person zu seiner Begleitung/Unterstützung im Schlich
tungsverfahren hinzuziehen. Eine Kostenerstattung findet 
nicht statt. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Beteiligter1 zu etwai
gem Anderungsbedarf 
An rufu ngsstelle: 
Der Kreis der zur Beweiserhebung hin
zuziehenden Sachverständigen ist auf 
den Kreis der öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen festgelegt. 

Interessenvertretungen: 
Netzwerk: Es sollte geprüft werden, ob 
der Kreis der von der Anrufungsstelle 
hinzuzuziehenden Sachverständigen 
erweitert werden kann. Bspw. kommen 
auch Vertreter wissenschaftlicher Ein
richtungen in Betracht, die nachgewiese
nermaßen kompetent sind, jedoch nicht 
über eine öffentliche Bestellung zum 
Sachverständigen verfügen. 

L VBB: Die "Kann"-Regelung sollte in eine 
"Solt'-Regelung umgewandelt werden 
"soweit es zu einem einvernehmlichen 
Urteil" erforderlich ist. 

Anrufungsstelle: Bei Bedarf Sprech
stunden 
Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
Interessen vertretungen: 
Insbesondere aufgrund der Komplexität 
der Verhältnisse im Braunkohlenbergbau 
kann. es in Ausnahmefällen angezeigt 
sein, im Anrufungsgremium einvernehm
lich zu entscheiden, einem Antragsteller 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

9. Das Anrufungsverfahren endet grundsätzlich mit der 
Unterbreitung einer schriftlichen Entscheidung durch die 
Anrufungsstelle. 

Darüber hinaus endet das Anrufungsverfahren 
- mit einer Zurückweisung gemäß Ziffer 4 Satz 3, oder 
- Antragsrücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich, oder 
- sobald eine Partei gemäß § 8 Ziffer 1 ein ordentliches 
Gericht anruft oder 
- verbindlich erklärt, dass eine Klärung auf dem ordentli
chen Rechtsweg herbeigeführt werden soll. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

8. Das Schlichtungsverfahren endet grundsätzlich mit der 
Unterbreitung eines schriftlichen Schlichtungsspruchs 
durch die Schlichtungsstelle. 

Darüber hinaus endet das Schlichtungsverfahren 
- mit einer Zurückweisung gemäß Ziffer 4 Satz 3, oder 
- Antragsrücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich, oder 
- sobald eine Partei gemäß § 8 Ziffer 1 ein ordentliches 
Gericht anruft oder verbindlich erklärt, dass eine Klärung 
auf dem ordentlichen Rechtsweg herbeigeführt werden 
soll. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Beteiligter1 zu etwai
gem. A"deruhgsbedarf 
bzw. einer Antragstellerin eine sachver
ständige Begleitung an die Seite zu steI
len und in solchen Fällen eine Kostener
stattung vorzusehen. 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen 
darüber, ob dies in der Geschäftsord
nung / Schlichtungsordnung geregelt 
werden muss oder ob es ausreicht, dies 
in Verfahrensgrundsätzen unterhalb der 
Ordnungen festzulegen oder ob eine 
Zusage der Unternehmen ausreichen 
würde. Unabhängig hat die RWE Power 
AG eine grundsätzliche Bereitschaft er
klärt, Kosten in solchen Ausnahmefällen 
auf Entscheidung des Anrufungsgremi
ums zu übernehmen auch wenn dies 
nicht in der Geschäftsordnung fixiert ist. 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
Interessen vertretungen: 
Die Formulierung "sobald eine Partei 
gemäß § 8 Ziffer 1 ein ordentliches Ge
richt anruft oder verbindlich erklärt, dass 
eine Klärung auf dem ordentlichen 
Rechtsweg herbeigeführt werden soll. ({ ist 
zu streichen; zumindest ist der letzte 
Halbsatz zu streichen. Sichergestellt 
werden sollte, dass ein Anrufungs
/Schlichtungsverfahren nicht bereits dann 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

§ 5 Antragsstellung 

1. Der Anrufungsantrag wird in Schriftform beim Rhein
Kreis-Neuss, Schloßstraße, 41515 Grevenbroich, einge
reicht. Hierzu ist der anliegende Vordruck zu verwenden. 

2. Der Antrag muss enthalten: 
a. die exakte Bezeichnung des Antragstellers, seine Post
anschrift und etwaige Bevollmächtigte 
b. die Erklärung, dass die Gültigkeit dieser Geschäftsord
nung in allen Punkten anerkannt wird 
c. die exakte Bezeichnung des betroffenen Grundstücks 
und der betroffenen Gebäude(-teile) 
d. eine Beschreibung der geltend gemachten Schäden 
und der daraus hergeleiteten Rechtsansprüche 
e. eine konkrete Formulierung des zur Entscheidung un
terbreiteten Antrages,' nämlich festzustellen, 
- ob und in welchem Umfang die gem. d) beschriebenen 
Schäden berg bauliche Ursachen haben und/oder 
- ob und ggf. in welchem Umfang hieraus Ansprüche auf 
Schadensersatz bestehen. 
3. Dem Antrag sind die zur Stützung des Antrages erfor
derlichen Unterlagen, z. B. Nachweise des Eigentums und 
sonstige Berechtigungsnachweise (einschließlich Zustim
mung etwaiger Grundpfandrechtsgläubiger), Lagepläne, 
Vorgutachten, Schadensdokumentationen, Vorkorrespon-

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

§ 5 Antragsstellung 

1. Der Schlichtungsantrag wird in Schriftform bei der Ge
schäftsstelle, Regionalverband Ruhr, Kronprinzenstr. 35, 
45128 Essen, eingereicht. Hierzu ist der anliegende 
Vordruck zu verwenden. 
2. Der Antrag muss enthalten: 
a. die exakte Bezeichnung des Antragstellers, seine 
Postanschrift und etwaige Bevollmächtigte 
b. die Erklärung, dass die Gültigkeit dieser Schlichtungs
ordnung in allen Punkten anerkannt wird 
c. die exakte Bezeichnung des betroffenen Grundstücks 
und der betroffenen Gebäude(-teile) 
d. eine Beschreibung der geltend gemachten Schäden 
und der daraus hergeleiteten Rechtsansprüche 
e .. eine konkrete Formulierung des zur Entscheidung un
terbreiteten Antrages, nämlich festzustellen, 
- ob und in welchem Umfang die gem. d) beschriebenen 
Schäden berg bauliche Ursachen haben und/oder 
- ob und ggf. in welchem Umfang hieraus Ansprüche auf 
Schadensersatz bestehen. 
3. Dem Antrag sind die zur Stützung des Antrages erfor
derlichen Unterlagen, z. B. Nachweise des Eigentums 
und sonstige Berechtigungsnachweise (einschließlich 
Zustimmung etwaiger Grundpfandrechtsgläubiger), La
gepläne, Vorgutachten, 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Beteiligter1 zu etwai
gemÄnderungsbedarf 
enden kann, wenn eine Partei lediglich 
die Absicht erklärt, eine gerichtliche Klä
rung herbeiführen zu wollen, oder die 
eine Partei einseitig erklärt, dass die an
dere Partei den Klageweg beschreiten 
möge, obwohl diese einen solchen 
Schritt nicht beabsichtjgJ. 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 
Interessenvertretungen: 
Die Zustimmung etwaiger Grundpfand
rechtsgläubiger ist in diesem Stadium 
nicht erforderlich und wird zu diesem 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

,;,., 

denz etc. beizufügen. 

4. Im Antrag ist mitzuteilen, welcher Beisitzer / Stellvertre
ter von den Interessenvertretungen der Betroffenen-Seite 
im Anrufungsverfahren mitwirken soll. 

§ 6 Verfahrensgang 

1. Die Geschäftsstelle leitet den Antrag unverzüglich und 
ohne inhaltliche Prüfung dem Vorsitzenden und den Bei
sitzern zu und informiert das Bergwerksunternehmen 
über den Antrag, verbunden mit der Aufforderung, binnen 
einer Frist von zwei Wochen mitzuteilen, ob einem Anru
fungsverfahren zugestimmt wird. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

Schadensdokumentationen, Vorkorrespondenz etc. bei
zufügen. 

4. Im Antrag ist mitzuteilen, welcher Beisitzer / Stellver
treter von den Interessenvertretungen der Betroffenen
Seite im Schlichtungsverfahren mitwirken soll. 

§ 6 Verfahrensgang 

1. Die Geschäftsstelle leitet den Antrag unverzüglich und 
ohne inhaltliche Prüfung dem Vorsitzenden und den Bei
sitzern zu und informiert das jeweilige Bergwerks
unternehmen über den Antrag, verbunden mit der Auf
forderung, binnen einer Frist von zwei Wochen mitzutei
len, ob einem Schlichtungsverfahren zugestimmt 
wird. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstel',!ngen Beteiligtel zu etwai
gem~nt:lerungsbedarf· 
Zeitpunkt, in dem das Vorliegen oder die 
Höhe eines Ersatzanspruchs noch nicht 
feststeht, evtl. auch noch nicht erteilt) 
Aus Sicht verschiedener Beteiligter muss 
sichergestellt sein, dass als Beisitzer 
nicht benannt werden kann, wer in der 
konkreten Schadensangelegenheit be
reits vor Anrufung der Anrufungs
/Schlichtungsstelle für die eine oder an
dere Partei tätig geworden ist. Daher ist 
die Aufnahme einer entsprechenden Re
gelung zu prüfen. 

Vorsitzende. Geschäftsstellen: 

Aus der Praxis der Verfahren heraus 
sollte hier eine Änderung vorgenommen 
werden. 
1. Die Geschäftsstelle sollte auf Voll
ständigkeit und das Vorliegen formeller 
Voraussetzungen prüfen. 
2. Danach sollte der Antrag an das Un
ternehmen weitergeleitet werden und mit 
Fristsetzung (2 Wochen) gebeten wer
den, sich zu äußern, ob der Einleitung 
des Verfahrens zugestimmt wird. 
3. Danach sollte das Unternehmen wie
derum mit Fristsetzung (4 Wochen) zur 
Abgabe einer Stellungnahme aufgefor
dert werden. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

2. Sämtliche Entscheidungen der Anrufungsstelle ergehen 
in Schriftform bzw. werden von der Geschäftsstelle proto
kolliert und vom Vorsitzenden und den Beisitzern unter
zeichnet. 
§ 7 Vergütung des Vorsitzenden und der Beisitzer 

1. Die Vergütung des Vorsitzenden (Stellvertreters) erfolgt 
durch das Bergwerksunternehmen. 
2. Die Vergütung einschließlich Auslagenerstattung des 
von dem Bergwerksunternehmen benannten Beisitzers 
(Stellvertreters) erfolgt durch dieses. 
3. Die Vergütung des von den Interessenvertretungen der 
Betroffenen-Seite benannten Beisitzers (Stellvertreters) 
erfolgt ebenfalls durch das Bergwerksunternehmen. 
Ihre Höhe bestimmt sich im Einzelfall nach dem Zeitauf
wand für die Teilnahme an den Sitzungen der Anrufungs
steIle und deren Vorbereitung mit einem Pauschalbetrag 
in Höhe von 50,- €/h bis zu einer Gesamtvergütung von 
höchstens 500,- €. Mit dieser pauschalen Vergütung ist 
jeglicher Aufwand des Beisitzers (Stellvertreters) abgegol
ten. In Fällen ihrer missbräuchlichen Anrufung (§ 4 Ziffer 2 
Satz 4) entscheidet die Anrufungsstelle über eine anteilige 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

2. Sämtliche Entscheidungen der Schlichtungsstelle er
gehen in Schriftform bzw. werden von der Geschäftsstel
le protokolliert und von den Schlichtern unterzeichnet. 

§ 7 Vergütung der Schlichter 

1. Die Vergütung des Vorsitzenden (Stellvertreters) er
folgt durch das jeweilige Bergwerksunternehmen. 
2. Die Vergütung einschließlich Auslagenerstattung des 
von dem jeweiligen Bergwerksunternehmen benannten 
Beisitzers (Stellvertreters) erfolgt durch dieses. 
3. Die Vergütung des von den Interessenvertretungen 
der Betroffenen-Seite benannten Beisitzers (Stellvertre
ters) erfolgt ebenfalls durch das jeweilige Bergwerksun
ternehmen. Ihre Höhe bestimmt sich im Einzelfall nach 
dem Zeitaufwand für die Teilnahme an den Sitzungen 
der Schlichtungsstelle und deren Vorbereitung mit einem 
Pauschalbetrag in Höhe von 50,- €/h bis zu einer Ge
samtvergütung von höchstens 500,- €. Mit dieser pau
schalen Vergütung ist jeglicher Aufwand des Beisitzers 
(Stellvertreters) abgegolten. In Fällen ihrer missbräuchli
chen Anrufung (§ 4 Ziffer 2 Satz 4) entscheidet die 

- 13-

Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstell(/ngen Beteiligter1 zu etwai
gem Änderungfl"edarl 
4. Erst danach soll eine Weiterleitung 
des Antrags und der Stellungnahme an 
die Beisitzer erfolgen. 

Es soll zudem sichergestellt werden, 
dass eine etwaige Ablehnung des Unter
nehmens eine aussagekräftige Begrün
dung enthalten muss, die· dem Antrag
steller zur Verfügung gestellt werden 
kann. Eine pauschale, unbegründete 
Ablehnung soll nicht möglich sein. 

Vorsitzende, Geschäftsstellen: 
Interessenvertretungen: 
Für begründete Ausnahmefälle, also et
wa für Verfahren, die über lange Zeit 
laufen, mehrere Ortstermine erfordern 
und die Befassung mit sehr umfangrei
chen Unterlagen erfordern, soll auf Ent
scheidung der Geschäftsstelle eine Öff
nung des maximalen Betrages von 500 € 
Gesamtvergütung ermöglicht werden. 



Anrufungsstelle (vom 22.06.2015) 

Kostentragung des Antragstellers für die Vergütung des 
Beisitzers (Stellvertreters) im Rahmen ihrer Entscheidung 
über die Beendigung des Anrufungsverfahrens gemäß § 4 
Ziffer 8 Satz 2. 

§ 8 Rechtsweg, Verjährung 

1. Der ordentliche Rechtsweg wird durch die Einleitung 
des Anrufungsverfahrens nicht au~eschlossen. 
2. Ab Eingang des Anrufungsantrages bei der Geschäfts
stelle ist die Verjährung etwaiger Bergschadensersatzan
sprüche gehemmt. Die Hemmung der Verjährung endet 
einen Monat nach Zugang der abschließenden Entschei
dung der Anrufungsstelle 
beim Antrßgstelier. 

Schlichtungsstelle (vom 06.02.2009) 

Schlichtungsstelle über eine anteilige Kostentragung des 
Antragstellers für die Vergütung des Beisitzers (Stellver
treters) im Rahmen ihrer Entscheidung über die Beendi
gung des Schlichtungsverfahrens gemäß § 4 Ziffer 8 
Satz 2. 
§ 8 Rechtsweg, Verjährung 

1. Der ordentliche Rechtsweg wird durch die Einleitung 
des Schlichtungsverfahrens nicht ausgeschlossen. 
2. Ab Eingang des Schlichtungsantrages bei der Ge
schäftsstelle ist die Verjährung etwaiger Bergschadens
ersatzansprüche gehemmt. Die Hemmung der Verjäh
rung endet einen Monat nach Zugang der abschließen
den Entscheidung der Schlichtungsstelle beim Antrag
steller. 
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Unterschiede in den Regelungen I 
Vorstellungen Seteiligtel zu etwai
gemÄnderungsbedarf 
Reisekostenerstattungen sollten entspre
chend dem Landesreisekostengesetz 
erfolgen. 

Interessenvertretungen: 

Netzwerk: Der zur Hemmung der Verjäh
rung bestimmte Zeitraum ist mit einem 
Monat zu knapp bemessen. Er sollte auf 
mindestens 3 Monate festgelegt werden. 

L VBB: Die Bergbauunternehmen sollten 
generell auf die Einrede der Verjährung 
verzichten. 


